
Hallisches Tageblatt
Fortsetzung des Hallischen Patriot Wochenblatts zur Beförderung gemeinnütziger

Kenntnisse und wohlthätiger Zwecke

272 Sonntag den 18 November 1860

Die Civil Ehe in ihrer historischen
Entwickelung

Unter der Civilehe verstehen wir die Ehe de
ren bürgerliche Rechtsgültigkeit nicht durch die
Trauung und Einsegnung eines Geistlichen sondern
durch einen unter den gesetzlichen Förmlichkeiten vor
dem Richter oder vor sonst dazu bestellten öffentli
chen Beamten aufgenommenen Act begründet wird
Für diejenigen welche die Ehe allein auf einem
göttlichen Gesetze beruhen lassen welche in ihr blos
die Verwirklichung einer religiösen Idee ein we
sentlich kirchliches Institut sehen hat die Auffassung
und Behandlung der Ehe als Civilehe d h als
einen auf bürgerlichem Contractverhältniß beruhen
den Bund stets einen ganz besondern Anstoß er
regt So zahlreich aber auch gegenwärtig noch
diese religiös kirchlichen Widersacher der Civilehe
sind muß sich doch ihr Kampf gegen das Institut
der bürgerlichen Ehe zuletzt überall da als frucht
loser erweisen wo die Satzungen der Kirche sich
mit den Bestimmungen der Landesgesetze nicht decken
wo die Kirchengesetze oder was man dafür hält
bei der Verweigerung der kirchlichen Trauung wei
tergreifen als die Staatsgesetze wo die Kirche mit
ihren confessionellen Ansichten und Bestrebungen für
das Institut der Ehe solche Beschränkungen auf
stellt die der von allgemeineren Tendenzen getra
gene Staat auch wenn er ein christlicher ist nicht
gelten lassen kann

Wenn es auch der sittliche Charakter insbeson
dere ist welcher die Ehe diese die Familie begrün
dende Institution von der bloßen Geschlechtsgemein
schaft völlig unterscheidet so ist ihre Eingehung in
dem einzelnen Falle doch das freie Werk des Men
schen In den einzelnen Ehen snchen die Indivi
duen ihre persönliche Ergänzung zu finden und sie
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werden diesen Zweck allerdings um so vollständiger
erreichen je mehr es die Religion und das Sitten
gesetz sind von welchen sie sich bei ihrem Verhält
nisse zu einander beherrschen lassen Darüber aber
ob zum Vorhandensein einer Ehe in der höhern Be
deutung des Worts die kirchliche Einsegnung abso
lut nöthiges Ersorderuiß ist kann man sehr wohl
eine verneinende Ueberzeugung haben ohne dem
Wesen der Ehe auch nur entfernt zu nahe zu tre
ten selbst wenn man sich mit den Gegnern auf den
selben Boden des Christenthums stellt und die Ehe
zugleich als eine Institution des Christenthums in
Betracht zieht Um dies zu beweisen ist es nicht
erforderlich sich in die Dogmen zu vertiefen son
dern es genügt schon auf die Geschichte hinzuwei
sen Das Christenthum uämlich hat über ein hal
bes Jahrtausend nur mit der bürgerlichen Chefchlie
ßung bestanden und diese ist noch lange Zeit als
eine gleichfalls zulässige Form neben der priester
lichen Eheschließung hergegangen Erst im 9
Jahrhundert verordneten die fränkischen Gesetze daß
zum Zweck der Erforschung der Ehehindernisse eine
öffentliche Bekanntmachung der beabsichtigten Ehe
und dann auch die Einsegnung stattfinden sollte
und die erstere Bestimmung erhob das lateranische
Concil vom Jahre 1215 zn einer allgemein gülti
gen Dagegen blieb zwar im Uebrigen der Grund
satz daß der Konsens die beiderseitige Einwilli
gung das wesentliche Moment der Eheschließung
bilde und daß mithin überall eine EheMrhanV
sei wo der Beweis dieses Konsenses gefü wer
könne ein Theil des gemeinen Rechts Danebe
aber drangen die Concilien und die Päpste stets
darauf daß der Bund nicht ohne den Segen der
Kirche geschlossen werde und es darf wohl angenom
men werden daß zu Anfang des 16 Jahrhunderts
die allgemeine Sitte denselben geboten habe Des
halb erkennt auch noch das Kanonische Recht die
Eheschließung vor dem Notar als eine in manche
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Landen zulässige und übliche mit ausdrücklichen Wor
ten an und in dem christlichen Holland ist die bür
gerliche Eheschließung seit Jahrhunderten bekannt

Mit dem Vorwurfe der Unchristlichkeit welchen
man an die Spitze der Einwendungen gegen die
Civilehe stellt dürfte es sonach wie die frühere
christliche Geschichte beweist nicht viel zu bedeuten
haben Nicht besser ist es aber mit dem zweiten
einem politischen Haupteinwurfe bestellt nämlich
mit dem daß die Civilehe eine Erfindung der Fran
zösischen Revolution daß sie eine Ausgeburt politi
scher Anarchie und Zerstörungswuth sei

Die Geschichte der Fortbildung der Civilehe
in Frankreich liefert den besten Gegenbeweis dieser
Behauptung Von weltlichen Behörden geführte
Civilstandsregister sind eine uralte französische Ein
richtung Nach einer Ordonnanz Heinrich s III von
1579 sollten die von den Geistlichen geführten Re
gister über Ehen Geburten und Todesfälle von den
Gerichten alljährlich beglaubigt und bei diesen nie
dergelegt werden Es heißt im Art 81 dieser Or
donnanz et serout tenu8 les llits relüers de
xarcier LviAneusemeut les äils rexistre pour z
avoir recours Als Ludwig XIV in der Ordon
nanz von 1667 die Rechtspflege überhaupt neu ein
richtete gab er über die bei den Gerichten zu hal
tenden Ehestandsregister ausführliche Vorschriften
Desgleichen erließ Ludwig XV am 6 April 1736
eine Declaration zui rexle la forme des rexistres
lies dspteme8 morts et mirrwxes Alle diese Ver
ordnungen gingen allerdings noch von der aus dem
Princip der herrschenden Staatsreligion sich gleich
sam von selbst ergebenden Ausfassung aus daß die
Beglaubigung des Civilstandes eines Menschen mit
seinem katholischen Christenthum zusammenfalle und
nur da platzgreifen könne wo dieses vorhanden sei
Nur d r römisch katholische Christ war Bürger des
französischen Staats alle Nichtkatholiken waren da
gegen nur geduldete in ihren bürgerlichen Rechten
beschränkte Sekten

Den Hugenotten hatte das Edict von Nantes
gestaM ihre Ehen durch ihre Geistlichen schlie

MDkn zu lassen Nachdem dies Edict im October
1685 widerrufen war und die Vertreibung der
hugenottischen Geistlichen es den in Frankreich zu
rückgebliebenen Hugenotten unmöglich machte rechts
gültige Ehen einzugehen wenn sie sich nicht zu deren
Schließung vor einem katholischen Priester beque
men wollten geriethen die Civilstandsverhältnisse
der immer noch zahlreichen Hugenotten in eine so
große Verwirrung daß diese auch auf die Rechts

verhältnisse der übrigen Staatseinwohner den nach
theiligsten Einfluß hatte Um diesem Uebelstande
ein End zu machen führte Ludwig XVI durch
ein Edict vom 28 Novbr 1787 die facultative Ci
vilehe für alle Nichtkatholiken als eine gesetzliche
Form der Eheschließung ein

Die facultative Civilehe liegt in der Mitte
zwischen den beiden anderen Arten der Civilehe
der obligatorischen Civilehe und der Civilnothehe
Ist nämlich die bürgerliche Eheschließung zum un
bedingten Erfordernisse der Rechtsgülligkeit der Ehe
gemacht worden dann tritt die Civilehe als obli
gatorische auf Steht es dagegen in dem Belieben
der Eheleute ob sie ihre Ehe vor dem Geistlichen
oder in ihrer civilrechtlichen Form schließen wollen
so daß priesterliche Trauung und CivilstandSact mit
gleicher Berechtigung zur Ehe führen dann nennen
wir die Civilehe eine facultative Zur Nothehe
sinkt jedoch die Civilehe dann herab wenn sie nur
in solchen Fällen mit rechtlicher Wirkung eingegan
gen werden kann in denen die priesterliche Tranung
verweigert wird also sonst die Eheschließung un
möglich sein würde

Wir werden diese drei Formen der Civilehe
später näher zu betrachten und zu würdigen haben
Das gedachte Edict vom 28 Novbr 1787 welches
kein Erzengniß der Revolution war sondern vom
König Ludwig XVI zu einer Zeit erlassen wurde
als er sich noch im vollen Besitze seiner Machtvoll
kommenheit befand sollte nicht allein dcn Interessen
seiner reformirten Unterthanen Genüge leisten son
dern ward auch im Interesse seiner übrigen Un
terthanen gegeben da der bestehende Zustand
wie es in demselben heißt etait couti iire Ä
la trau uillil et ü ler prosperite äe iwtre
ro aume Nach dem Edicte war es der Wahl
der contrahirenden Theile überlassen die Publica
tion das Aufgebot dau cle mariaxe ihrer Ehe
entweder durch die Pfarrer oder Vicarieu der be
treffenden Orte oder durch die olkciers äe ustics
derselben bewirken zu lassen Nach vorhergegange
ner pukliciUion lies lians äe leur maria e haben
sie zur lieclilration derselben zu schreiten Zu die
sem Zwecke haben sich die parties contractgules in
Begleitung von vier Zeugen in das Haus des Pfar
rers oder Vicars des Orts an welchem der eine
oder der andere Theil seinen Wohnsitz hat oder zu
dem Premier okücier cle ustice dieser Orte zu be
geben und daselbst zu erklären qu elles se out
prises et se prennevt eu lexitime et judissoluble
marjitxe et quelle se prowetteut käelite



Daß dieses Gesetz einen revolutionären Cha
rakter nicht an sich trägt unterliegt wohl keinem
Zweifel wenn man nicht schon in dem Anerkennt
nisse der Gewissensfreiheit für alle Unterhanen ohne
Unterschied des Religionsbekenntnisses eine revolu
tionäre Anschannng finden will was allerdings lei
der von denen geschieht welche sich jedes Mittels
bedienen das irgend dazu geeignet sein möchte ihre
Sonderinteressen zu fördern

Fortsetzung folgt

Chronik der stadt Halle

Frauen Verein für Waisenpflege
Bei dem Herannahen des Weihnachtsfestes darf

ich es nicht unterlassen mich im Namen der unserer
Pflege anvertrauten zahlreichen Waisen an meine
verehrten Mitbürger mit der herzlichen Bitte zu
wenden den Verein durch freundliche Gaben zu
unterstützen damit unsern Pfleglingen eine Weih
nachtsfreude bereitet vornämlich die nöthige Win
terkleidung beschasst werden könne Für jede Gabe
sei es an baarem Gelde sei es an alten oder
neuen Kleidungsstücken überhaupt an Be
kleidungsmaterial werden wir sehr dankbar
sein nnd es wird für die gewissenhafte Verwendung
derselben Sorge getragen werden Alte Kleidungs
stücke die ganz besonders willkommen sind
bitte ich womöglich uns bald zugehen zu lassen
um die etwa nöthigen Abänderungen rechtzeitig vor
nehmen zu können Die für unsere Kinder bestimm
ten Liebesgaben können an mich selbst oder an die
Frau Jnsp Ouarg abgegeben werden Die An
zeige derselben wird wie gewöhnlich seiner Zeit im
Tageblatt erfolgen

Halle den 13 November I8K9
Dr Kramer

Direetor der Francke schen Stiftungen

Kirchliche Anzeigen
Getraute

Marienporochie Den II November der
Fl cisckermeister Schröder mit W F A Helbig

INilitairgemeinbe Den 11 November der
berittene Gcnsd arm von der 4 Gensd armerie
Brigade Frisch muth mit I E H Hummel
mann

Katholische Kirche Den 14 October der
Schuhmachermeister Siedler mit Ch M Felger

Den 15 der Salzwirker Moritz mit L Ar
nold

Neumarkt Den II November der Kunst
und Handclsgärtner Held mit L Lepetit
Den 14 der Nadlermeister Ganßauge mit B
F S Borg mann

Glaucha Den II November der Handar
beiter Siege mit A W E Mente Der
Handarbeiter Kloppe mit F W Ch Schas
se r n i ch t

Geborene

Marienparochie Den 9 September dem
Handelsmann Stitz eine T Henriette Dorothee
Emilie Den 29 dem Handarbeiter Waß muth
eine T Ferdinande Pauline Anna Den 27
dem Post Secretair Lämmerhirt eineT Agnes
Elisabeth Mathilde Den 28 dem Schuhma
chermeister Brauer eine T Louise Clara
Den 3 October dem Schuhmachermeister Schäfer
ein S Friedrich Emil Paul Den 17 dem Tisch
lermeister v Knoblauch eine T unget Den
29 dem Fuhrherrn Urban eine T Fanny Chri
stiane Anna Wilhelmine Den 22 dem Schuh
machermeister Nitzer eine T Caroline Henriette
Hedwig Den 24 dem Schmied Schatz eine
T Wilhclmine Anna Den 3 November dem
Sattlermeister Gudat eine T Anna Elise

Ulrichparochie Den 5 October dem Maler
Steuer ein S Franz Wilhelm August Max
Den 29 dem Zeugschmidtmeister Kellermann
ein S Otto Den 23 dem Eiscnbahnarbeiter
Zeising genannt Rackwitz eine T Wilhelmine
Auguste

Moritzparochie Den 4 September dem
Handarbeiter Jlgen stein ein S Johannes Erd
mann Max Den 12 October ein nnehel S
Leopold Julius Rudolph Den 19 dem Hallo
ren Eh richt eine T Franziska Den 23 dem
Ziegelmeister Koch eineT Friederike Louise Gut



bindungs Institut Den 3 November ein un
ebel S Friedrich Carl

Katholische Kirche Den 15 August dem
Zimmermann Nitsche eine T Therese Rosalie
Den 19 dem Ziegeldecker Hartnuß eine T Wil
helmine Therese Emma Den 2V dem Fabrik
arbeiter Sander eine T Therese Marie Den
25 ein uuehel S Friedrich Ludwig Den 2
September dem Gelbgießer Nanmann eine T
Anna Den 12 dem Seiler Seifert ein S,
Gustav Adolf Otto Den 1k dem Fabrikarbei
ter Flade eine T Anna Den 19 dem Braue
rei Besitzer Vogl zu Lützen ein S Emil Georg

Den 22 dem Bodenmeister Neid zu Cröllwitz
eine T Marie Helene Den 2 October dem
Schuhmacher Merkel eine T Wilhelmine Clara

Den 13 eine unehel T Elisabeth Den
15 dem Arbeiter Petri zu Müllerdorf ein S
Johann Nicolaus

Glaucha Den 2 October dem Lehrer an der
städtischen Knaben Bürgerschule Tittel ein S
Robert Franz Den 10 dem Ziegeldecker Lö
ther ein S, Friedrich Wilhelm Christian Max

Den 16 dem Postbegleiter Heinz el ein S
Johann Paul Den 22 dem Schuhmachermei
ster Ost ein S Max Carl Wilhelm Den 28
dem Fischermeister Nicolai ein S Christian
Franz Carl

Gestorbene

Marienparochie Den 7 November des
Tischlermeisters v Knoblauch uuget T 21 T
Schwäche Des Hausmanns Bauch T Marie
I M 3 T Keuchhusten Des Handarbeiters
Menge T Marie 6 M Auszehrung Den 8
des Leistenmachers Beige T Bertha 3 M Keuch
husten Den 9 der Tischlermeister Köpke 53
I 4 M 9 T Schwindsucht Den II des
Kaufmanns H Simon T Elise 1 I 7 M Ab
zehrung Den 12 des Schmieds Schatz T
Wilhelmine Anna 18 T Krämpfe Des Gast
wirths Träger nachael T Auguste Sophie 49
I 4 M Entkräftung

Ulrichsparochie Den 5 November des
Handarbeiters Vogel S Wilhelm 1 I 11 M
Krämpfe

Moritzparochie Den 8 November der Hand
arbeiter und Almosengenosse Meyer 64 I Alters
schwäche Den 9 des Schuhmachermeisters
Wamsler Wittwe 76 I 6 M Altersschwäche

Druck der

Den 12 des Weichenstellers Stübner S
Franz 7 M Hrustentzündnng Des Stärke
sabrikanten Frenkel Ehefrau 31 I Gehirnleiden

Domkirche Den 10 November des Rentiers
Althen T Charlotte 15 Z 11 M Typhus

Katholische Kirche Den 3 September des
Lokomotivführers Schmidt S Waldemar Paul
Maria 1 I 4 T Krämpfe Den 8 der Ta
petenfabrikant Dusart 59 I 6 M Schlagfluß

Den 9 des Arbeiters Müller zu Trotha S
Friedrich Wilhelm 5 M 22 T Krämpfe Den
10 der Tischlermeister Bestanowsky 62 I Nü
ckenmarkskrankheit Den 16 October der Fabrik
arbeiter Backhaus zu Salzmünde 60 I 9 M
16 T Auszehrung

Neumarkt Den 9 November des Rendan
ten Wagen er Wittwe 63 I 7 M Leberverhär
tung Den 13 der Rentier Knoche 76 I 2
W 2 T Wassersucht

Glaucha Den 10 November der Nachtwäch
ter vom Thür Bahnhofe Bräutigam 43 I
Typhus

Der Hallesche Zweig Verein der evangelischen
Gustav Adolf Stiftung

gedenkt sein Jahresfest so Gott will am näch
sten Sonntage den 18 November in der
hiesigen St Ulrichskirche zu begehen Der
Festgottesdienst wird nach beendigtem Vormittags
gottesdienste um II Uhr beginnen die Predigt
hat der Hofpredigcr Hr Professor vr Bey
sichlag bereitwillig übernommen

Wir laden alle Mitglieder und Freunde unsres
Vereins zu herzlicher Betheiligung ein und bemer
ken daß an den Kirchthüren eine Kollekte einge
sammelt werden wird über deren Verwendung in
der demnächst stattfindenden General Versammlung
der Vereins Mitglieder zu beschließen sein wird

Der Vorstand
Berger Bracker Dryander Eckstein Franke

Lippert Scharlach Ulrici Weicke

Berichtigung der Predigtanzeige
Zu Glaucha Sonntag den 18 November Abends

5 Uhr Katechismusstunde Herr Pastor Seiler

Herausgegeben im Namen der Armendirection
von Dr Eckstein

Buchdruckerei Beilage
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